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Entwidmungsverfahren 
Hünxe-Drevenack, Flur 4, Flurstück 159 

 
 
Es ist beabsichtigt, eine Teilfläche von etwa 211 qm des Grundstücks Gemarkung Drevenack, Flur 4, Flurstück 
159, in Hünxe, der öffentlichen Verkehrsfläche zu entziehen, da dieses Teilstück im Wesentlichen als 
Zuwegung zum Anwesen Steinberg 3 in Hünxe-Drevenack genutzt wird und die öffentliche Nutzung der 
Straße dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.1995 (GV. NRW. 1995 S. 1028/ SGV NRW 91) in der 
zurzeit gültigen Fassung wird die Absicht der Einziehung hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ein Lageplan, aus dem die einzuziehende Wegefläche ersichtlich ist, liegt vom Tage der Bekanntmachung 
an für drei Monate bei der Gemeinde Hünxe, FB II.1 - Liegenschaften, Dorstener Straße 24 in 46569 Hünxe, 
während der Dienstzeit zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während dieser Zeit können gegen die 
beabsichtigte Einziehung Einwendungen bei der Gemeinde Hünxe schriftlich eingereicht oder zur 
Niederschrift erhoben werden. 
 
 
 
 
 
gez. 
Dirk Buschmann  
Bürgermeister der Gemeinde Hünxe  
Hünxe, den 15.02.2022 
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